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(54) Vorrichtung zur Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren

(57) Diese Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) zur
Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren
(14), welche mindestens eine im Wesentlichen vertikale
Präsentationsfläche (12) mit mindestens einer Öffnung
und mindestens ein Warenaufnahmefach (15) umfasst,
bei welcher die Ware (14) durch die Öffnung in der Prä-
sentationsfläche (12) aus dem Warenaufnahmefach (15)
entfernbar ist. In dieser Vorrichtung (10) ist an der Prä-
sentationsfläche (12) mindestens eine Deckklappe (30)
bewegbar angebracht, so dass mittels der Deckklappe
(30) das mindestens eine Warenaufnahmefach (15) auf-
und verschliessbar ist. Zudem ist an der Deckklappe (30)
mindestens ein Halterungselement (35) zum Fixieren ei-
nes Schauexemplars (50) vorgesehen. Diese Erfindung
betrifft ausserdem auch das Verfahren zur Herstellung
einer solchen Vorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur La-
gerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren. Ins-
besondere betrifft diese Erfindung eine Vorrichtung zur
Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren,
welche mindestens eine im Wesentlichen vertikale Prä-
sentationsfläche mit mindestens einer Öffnung und min-
destens ein Warenaufnahmefach umfasst, wobei die
Ware durch die Öffnung in der Präsentationsfläche aus
dem Warenaufnahmefach entfernbar ist.

Stand der Technik

[0002] Hochwertige Produkte, beispielsweise Uhren
oder Schmuckwaren, werden traditionsgemäss in spe-
zialisierten Geschäften verkauft, in welchen den Kunden
besonders ausgebildetes Personal zur Verfügung steht.
Jedoch werden solche Produkte inzwischen immer häu-
figer auch in Kaufhäusern mit breitem Warensortiment
angeboten. Dabei wird der Kunde typischerweise nicht
mehr durch spezialisiertes Verkaufspersonal unterstützt,
sondern kann die gewünschten Produkte selbst auswäh-
len. Diese Auswahl wird anhand von Illustrationen in ge-
druckten Prospekten oder aufgrund der beispielsweise
hinter Glas ausgestellten Produkte gefällt, weil die Ware
grundsätzlich verschlossen gehalten und dem Klienten
erst gegen Bezahlung ausgehändigt wird. Der Klient
kann sich vor dem Kauf also gar nicht vergewissern, dass
der gewählte Gegenstand wirklich seinen Bedürfnissen
und Vorstellungen entspricht. Unter diesen Umständen
ist der Kauf von solchen Produkten nur mit einem gewis-
sen Risiko verbunden, welches viele Kunden nicht ein-
gehen wollen.
[0003] Ausserdem legen die Kaufhäuser üblicherwei-
se einen gewissen Stock an Verkaufsware an, um ga-
rantieren zu können, dass stets genügend Verkaufsstük-
ke des angebotenen Produkts zur Verfügung stehen. Je-
doch wird dieser Stock normalerweise in besonderen La-
gerräumen der Kaufhäuser deponiert und steht nicht di-
rekt im Laden zur Verfügung. Dazu muss für diesen Stock
stets genügend Platz im Lagerraum reserviert werden,
welcher sonst für andere Produkte verwendet werden
könnte. Ausserdem müssen diese Lagerräume mit ent-
sprechenden Sicherheitssystemen ausgestattet werden,
um einen Einbruch und/oder Diebstahl zu verhindern.
Schliesslich muss das Verkaufspersonal die Menge der
noch verfügbaren Produkte stets beobachten und den
Nachschub bei Bedarf aus dem Lagerraum holen. Dabei
besteht die Gefahr, dass bei grossem Kundenaufkom-
men gewisse Produkte während längerer Zeit für die
Klienten nicht verfügbar sind.
[0004] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine neue Vorrichtung zur Lagerung, Präsenta-
tion und zum Verkauf von Waren vorzuschlagen, welche
nicht die Nachteile des Standes der Technik aufweist.
Es ist insbesondere eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Vorrichtung zur Lagerung, Präsentation

und zum Verkauf von Waren bereitzustellen, welche den
Kunden die Möglichkeit gibt, hochwertige Ware vor dem
Kauf ohne Vermittlung von spezialisiertem Personal di-
rekt einzusehen, ohne das Diebstahlsrisiko zu erhöhen.
Es ist darüber hinaus auch eine Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung, eine Vorrichtung zur Lagerung, Präsen-
tation und zum Verkauf von Waren vorzuschlagen, wel-
che eine einfache, sichere und effiziente Verwaltung des
Warenstocks ermöglicht.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Gemäss der vorliegenden Erfindung werden
diese Ziele insbesondere durch die Elemente des unab-
hängigen Anspruchs erreicht. Weitere vorteilhafte Aus-
führungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen
Ansprüchen und der Beschreibung hervor.
[0006] Insbesondere werden die Ziele der Erfindung
dadurch gelöst, dass in der Vorrichtung zur Lagerung,
Präsentation und zum Verkauf von Waren, welche min-
destens eine im Wesentlichen vertikale Präsentations-
fläche mit mindestens einer Öffnung und mindestens ein
Warenaufnahmefach umfasst, wobei die Ware durch die
Öffnung in der Präsentationsfläche aus dem Warenauf-
nahmefach entfernbar ist, an der Präsentationsfläche
mindestens eine Deckklappe bewegbar angebracht ist,
wobei mittels der Deckklappe das mindestens eine Wa-
renaufnahmefach auf- und verschliessbar ist, und wobei
an der Deckklappe mindestens ein Halterungselement
zum Fixieren eines Schauexemplars vorgesehen ist.
[0007] Der Vorteil dieser Erfindung liegt insbesondere
darin, dass die Ware den Kunden direkt zugänglich ge-
macht wird, so dass sie die Möglichkeit erhalten, die Wa-
re vor dem Kauf genau zu überprüfen und sich ein un-
verfälschtes Bild darüber zu machen. In diesem Sinne
muss den Kunden auch kein spezialisiertes Verkaufs-
personal zur Seite stehen, was für viele Kunden eine
zusätzliche Erleichterung darstellt. Gleichzeitig wird je-
doch das Diebstahlrisiko reduziert, da das Schauexem-
plar an der Deckklappe angebracht ist und nur unter Ein-
wirkung der grossen äusseren Kraft von der Deckklappe
entfernt werden kann.
[0008] Ein weiterer Vorteil dieser Erfindung liegt aus-
serdem darin, dass die zu verkaufende Ware jeweils di-
rekt im Inneren der Warenaufnahmefächer unterge-
bracht werden kann. Der Kunde kann sich so zunächst
ein konkretes Bild der Ware anhand des ausgestellten
Schauexemplars machen, und anschliessend die ent-
sprechende Ware dem Warenaufnahmefach entneh-
men. So eignet sich die erfindungsgemässe Vorrichtung
insbesondere auch für Kaufhäuser mit Selbstbedienung,
bei welchen alle eingekauften Waren an einer Zentral-
kasse bezahlt werden. Darüber hinaus muss die zu prä-
sentierende und zu verkaufende Ware nicht zuerst in ei-
nem besonderen Lagerraum zwischengelagert, sondern
kann direkt im entsprechenden Warenaufnahmefach un-
tergebracht werden. Dadurch muss für die Waren kein
zusätzlicher Platz im Lagerraum reserviert werden, wo-
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durch eine effizientere Stockverwaltung entsteht.
[0009] In einer Ausführungsvariante ist die Deckklap-
pe mittels einer Aufhängegelenkverbindung an der Prä-
sentationsfläche angebracht. Diese Ausführungsvarian-
te hat insbesondere den Vorteil, dass die Öffnung in der
Präsentationsfläche durch die Deckklappe in der norma-
len Position dank der Schwerkraft automatisch ver-
schlossen wird. Also muss zur Entnahme der Ware aus
dem Warenaufnahmefach die Deckklappe zuerst nach
oben aufgeklappt werden. So kann die hinter der Deck-
klappe in Warenaufnahmefächern liegende Ware effizi-
enter vor Diebstahl geschützt werden. Beispielsweise
kann die Deckklappe auch mit einem besonderen
Schliessmechanismus ausgestattet werden, welcher die
Wirkung der Schwerkraft noch verstärkt, so dass zur Öff-
nung der Deckklappe jeweils etwas grössere Kraft an-
gewendet werden muss. Ein Beispiel dieses Mechanis-
mus ist eine einfache Feder, die sich der Öffnung der
Deckklappe widersetzt.
[0010] In einer anderen Ausführungsvariante umfasst
die Deckklappe eine Anzeigefläche zum Anbringen von
Information über die Ware. Beispielsweise können auf
dieser Anzeigefläche der Preis der Ware, die techni-
schen oder mechanischen Eigenschaften, die Herkunft,
die Verkaufsbedingungen oder andere für die Kaufent-
scheidung wichtigen Informationen über die Ware ange-
bracht werden. Der Vorteil dieser Ausführungsvariante
liegt insbesondere darin, dass die Informationen über die
Ware den Kunden direkt präsentiert werden können, so
dass eine Kaufentscheidung schnell gefällt werden kann.
Insbesondere muss de Kunde die Informationen nicht
beim spezialisierten Verkaufspersonal einholen oder
mühsam den beigelegten Gebrauchsanweisungen oder
Prospekten entnehmen. Die Anzeigefläche kann dabei
eine einfache beschreibbare Fläche, zum Beispiel ein
Stück Papier oder Plastik sein, das nach Bedarf ausge-
wechselt werden kann. Andererseits kann ebenfalls mit
einem entfernbaren Stift auf die Anzeigefläche geschrie-
ben werden. Schliesslich kann die Anzeigefläche aber
auch als ein elektronischer Display ausgebildet werden,
auf welchem die Informationen aus einem programmier-
baren Speicher wiedergeben werden können. Bei die-
sem programmierbaren Speicher kann es sich um eine
lokale, mit einer einzigen Anzeigefläche verbundene Ein-
richtung handeln; es können jedoch auch mehrere An-
zeigeflächen mithilfe eines zentralen Speichers betrie-
ben werden.
[0011] In einer weiteren Ausführungsvariante umfasst
das Warenaufnahmefach eine Führungsvorrichtung,
mittels welcher Führungsvorrichtung die Ware zur Öff-
nung in der Präsentationsfläche hin transportierbar, und
aus dem Warenaufnahmefach einzeln entnehmbar ist.
Diese Ausführungsvariante hat insbesondere den Vor-
teil, dass die Ware im Warenaufnahmefach stets in die
Nähe der Öffnung und damit für den Kunden griffbereit
gerückt werden kann. Dadurch erhöht sich der Kaufkom-
fort für die Kunden erheblich, da sich die Ware stets in
ihrer Greifnähe befindet. Ausserdem erlaubt die Füh-

rungsvorrichtung eine einfache stückweise Entnahme
der Ware aus dem Warenaufnahmefach, so dass der
Kunde jede gewünschte Menge der Ware problemlos
kaufen kann. Diese Führungsvorrichtung kann insbeson-
dere mit einer Feder ausgestattet sein, die bei vollem
Warenaufnahmefach gespannt, und bei leerem Waren-
aufnahmefach entspannt ist, so dass sie die Ware jeweils
zur Öffnung hin drückt. Es sind selbstverständlich aber
auch anderweitige Führungsvorrichtungen mit einer ähn-
lichen Funktion denkbar.
[0012] In einer anderen Ausführungsvariante ist die
Ware aus dem Warenaufnahmefach durch zwei in ge-
genüberliegenden Präsentationsflächen liegenden Öff-
nungen entnehmbar. Diese Ausführungsvariante hat ins-
besondere den Vorteil, dass die Ware aus dem gleichen
Warenaufnahmefach gleichzeitig von zwei verschiede-
nen Kunden entnommen werden kann. So können die
Kunden von einem noch grösseren Kaufkomfort profitie-
ren. Beispielsweise können die Kunden gleichzeitig die
Waren an einer vorderen und an einer hinteren Präsen-
tationsfläche anschauen, ohne dass sie sich gegenseitig
behindern. Ausserdem kann nach Bedarf die eine Öff-
nung des Warenaufnahmefachs zum Auffüllen des Wa-
renstocks verwendet werden, während die andere Öff-
nung ausschliesslich zur Warenentnahme reserviert
wird. Dadurch kann der Warenstock dauernd erneuert
werden, ohne dass die Kunden während dieser Zeit vom
Kauf abgehalten werden.
[0013] In einer wieder anderen Ausführungsvariante
umfasst die Vorrichtung zur Lagerung, Präsentation und
zum Verkauf von Waren mindestens zwei horizontale
Reihen von Öffnungen in den Präsentationsflächen, wo-
bei die direkt untereinander liegenden Reihen nicht in
derselben Präsentationsfläche angeordnet sind. Der
Vorteil dieser Ausführungsvariante liegt insbesondere
darin, dass der Kaufkomfort für die Kunden weiter erhöht
werden kann. Auch kann der bestehende Platz optimal
ausgenützt werden, da keine leeren Zwischenräume ent-
stehen. Da zwischen den direkt untereinander liegenden
Reihen mindestens ein gewisser Abstand besteht, kom-
men die ausgestellten Schauexemplare grundsätzlich
auch besser zur Geltung. Zudem kann wiederum die Ver-
kaufseffizienz gesteigert werden, da zur selben Zeit min-
destens zwei Kunden bedient werden können.
[0014] In einer weiteren Ausführungsvariante ist das
Schauexemplar mit einer Alarmvorrichtung verbunden.
Diese Ausführungsvariante hat insbesondere den Vor-
teil, dass das Diebstahlrisiko weiter verkleinert werden
kann. Bei dem an der Deckklappe angebrachten Schau-
exemplar kann es sich beispielsweise um ein echtes Ex-
emplar der Ware handeln, so dass Gefahr besteht, dass
dieses Schauexemplar ebenfalls entwendet wird. Durch
die Alarmvorrichtung kann das Verkaufspersonal über
einen versuchten Diebstahl schnell und einfach infor-
miert werden.
[0015] In einer anderen Ausführungsvariante umfasst
das Halterungselement ein Diebstahlsicherungsmittel.
Diese Ausführungsvariante hat insbesondere den Vor-
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teil, dass das Schauexemplar durch mechanische Mittel
von einem Diebstahl bewahrt wird. Beispielsweise kann
das Schauexemplar an der Deckklappe so befestigt sein,
dass der Klient es zur Anprobe von der Deckklappe ent-
fernen kann. Jedoch kann es sich bei den Schauexem-
plaren auch um echte Exemplare der Ware handeln, so
dass in diesem Fall das Diebstahlrisiko stark zunehmen
würde. Das Diebstahlsicherungsmittel kann dieses Dieb-
stahlrisiko minimieren, indem beispielsweise das Schau-
exemplar auch nach der Entfernung von der Deckklappe
durch eine reissfeste Schnur mit der Deckklappe verbun-
den bleibt. Selbstverständlich sind aber auch andere
Diebstahlsicherungsmittel, zum Beispiel auch elektroni-
scher Art, denkbar.
[0016] In einer wieder anderen Ausführungsvariante
ist das Schauexemplar eine Nachbildung der Ware. Die-
se Nachbildung ist typischerweise ein Modell, welches
die Grösse, die Masse, die eingesetzten Materialien und
andere von blossem Auge erfassbaren Eigenschaften
der Ware entsprechend originalgetreu wiedergibt. Je-
doch besitzt diese Nachbildung normalerweise nicht alle
Elemente, welche für eine richtige Funktionalität der Wa-
re notwendig sind (beispielsweise das Uhrwerk bei einer
Uhr). Der Vorteil dieser Ausführungsvariante liegt insbe-
sondere darin, dass das Diebstahlrisiko des Schauex-
emplars noch weiter reduziert werden kann, ohne dass
die Kunden auf die übrigen beschriebenen Vorteile der
Vorrichtung zur Lagerung, Präsentation und zum Ver-
kauf von Waren gemäss den anderen Ausführungsvari-
anten der Erfindung verzichten müssten.
[0017] In einer weiteren Ausführungsvariante umfasst
die zu präsentierende und verkaufende Ware Uhren und/
oder Schmuckwaren. Diese Ausführungsvariante hat
insbesondere den Vorteil, dass Uhren und Schmuckwa-
ren exklusive Produkte sind, welche aber mithilfe der be-
schriebenen Vorrichtung zur Lagerung, Präsentation und
zum Verkauf von Waren auch in Geschäften mit Selbst-
bedienung angeboten werden könnten.
[0018] An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass
sich die vorliegende Erfindung neben der erfindungsge-
mässen Vorrichtung auch auf ein entsprechendes Ver-
fahren zur Herstellung einer entsprechenden Vorrich-
tung bezieht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0019] Nachfolgend werden die Ausführungsvarianten
der vorliegenden Erfindung anhand von Beispielen be-
schrieben. Die Beispiele der Ausführungen werden
durch folgende beigelegte Figuren illustriert:

Figur 1 zeigt eine perspektivische schematische
Darstellung einer Vorrichtung zur Lagerung, Präsen-
tation und zum Verkauf von Waren gemäss einer
Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung.

Figur 2 zeigt einen vergrösserten Ausschnitt aus der
perspektivischen schematischen Darstellung der

Vorrichtung zur Lagerung, Präsentation und zum
Verkauf von Waren gemäss einer Ausführungsvari-
ante der vorliegenden Erfindung aus Figur 1.

Figur 3 zeigt schematisch eine Seitenansicht der
Vorrichtung zur Lagerung, Präsentation und zum
Verkauf von Waren gemäss einer Ausführungsvari-
ante der vorliegenden Erfindung.

Figur 4 zeigt schematisch einen Querschnitt entlang
der Linie B-B durch die Vorrichtung zur Lagerung,
Präsentation und zum Verkauf von Waren gemäss
einer Ausführungsvariante der vorliegenden Erfin-
dung aus Figur 3.

Figur 5 zeigt schematisch eine Frontalansicht einer
Deckklappe der Vorrichtung zur Lagerung, Präsen-
tation und zum Verkauf von Waren gemäss einer
Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung.

Figur 6 zeigt schematisch eine Seitenansicht der
Deckklappe der Vorrichtung zur Lagerung, Präsen-
tation und zum Verkauf von Waren gemäss einer
Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung
aus Figur 5.

Ausführungsformen der Erfindung

[0020] Figur 1 zeigt eine Vorrichtung 10 zur Lagerung,
Präsentation und zum Verkauf von Waren gemäss einer
ersten Ausführungsvariante der vorliegenden Erfindung.
Diese Vorrichtung ist in Figur 1 als eine vierseitige Säule
ausgebildet, welche im unteren Bereich breiter ist als im
Bereich der Spitze. Selbstverständlich kann die Vorrich-
tung 10 jedoch auch eine andere regelmässige oder un-
regelmässige Form aufweisen. In Figur 1 bezieht sich
das Referenzzeichen 11 auf die Grundplatte, das Refe-
renzzeichen 12 auf die Präsentationsflächen und das Re-
ferenzzeichen 13 auf die Deckflächen der Vorrichtung
10 zur Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Wa-
ren. Die Grundplatte 11 stellt die Basis der Vorrichtung
10 dar und kann zur besseren Stabilität beispielsweise
etwas breiter sein, als die durch die Präsentationsflächen
12 ausgebildete Säule. Andererseits kann die Vorrich-
tung 10 aber auch beispielsweise mit Rollen oder ähnli-
chen Einrichtungen ausgestattet werden, damit eine
möglichst grosse Mobilität garantiert werden kann. Die
Präsentationsflächen 12 sind in der vorliegenden Aus-
führungsvariante im Wesentlichen vertikal, mit einem
sehr kleinen Neigungswinkel gegenüber der Senkrech-
ten auf die Grundplatte 11. Dieser leichte Neigungswin-
kel bietet den Kunden insbesondere einen besonders
vorteilhaften Sichtwinkel auf die Präsentationsflächen
12. Zu einer einfacheren und bequemeren Bedienung
kann die Vorrichtung 10 auch einen Drehmechanismus
aufweisen, so dass die Präsentationsflächen 12 bei-
spielsweise jeweils um eine zentrale Achse gedreht wer-
den können. Dadurch kann ein Kunde das gesamte prä-
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sentierte Sortiment anschauen, ohne sich bewegen zu
müssen. Selbstverständlich können die Präsentations-
flächen 12 nach Bedarf aber auch vollständig senkrecht
sein, oder aber einen viel grösseren Neigungswinkel auf-
weisen, ohne dass vom erfindungsgemässen Grundge-
danken abgewichen wird. Die Deckflächen 13 sind in der
vorliegenden Ausführungsvariante ebenfalls unter ei-
nem bestimmten Neigungswinkel aufgestellt, so dass sie
eine pyramidenförmige Spitze der Säule bilden. Auch in
diesem Fall können die Deckflächen 13 selbstverständ-
lich auch anderweitig angeordnet sein. Auch kann nur
eine einzige Deckfläche 13 verwendet werden, welche
den säulenartigen Unterbau horizontal abschliesst. Ge-
gebenenfalls können eine oder alle Deckflächen 13 be-
weglich ausgebildet werden, so dass der Zugriff zum
durch die Präsentationsflächen 12 gebildeten Innenraum
nach Bedarf freigelegt werden kann.
[0021] In Figur 1 weisen die Präsentationsflächen 12
eine Reihe von Öffnungen auf, welche jeweils den Zu-
gang zu den Warenaufnahmefächern 15 ermöglichen.
Grundsätzlich befindet sich hinter jeder Öffnung in der
Präsentationsfläche 12 ein separates Warenaufnahme-
fach 15. Es ist jedoch selbstverständlich auch eine Lö-
sung möglich, bei welcher sich ein grösseres Warenauf-
nahmefach 15 hinter zwei oder mehreren Öffnungen be-
findet. Auch kann eine Öffnung in der Präsentationsflä-
che 12 nach Bedarf den Zugang zu mehreren kleineren
Warenaufnahmefächern 15 gewährleisten. Jeder Öff-
nung in den Präsentationsflächen 12 der Vorrichtung 10
zur Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren
in Figur 1 ist eine Deckklappe 30 zugeordnet. Diese
Deckklappen 30 sind jeweils an den Präsentationsflä-
chen 12 bewegbar angebracht und können das hinter
der Öffnung in der Präsentationsfläche 12 liegende Wa-
renaufnahmefach 15 auf- bzw. verschliessen. So ist der
Zugriff zu einem Warenaufnahmefach 15 bei geöffneter
Deckklappe 30 möglich, während bei einer geschlosse-
nen Deckklappe 30 dieser Zugriff unmöglich ist. Grund-
sätzlich ist es auch denkbar, dass hinter gewissen Öff-
nungen kein Warenaufnahmefach 15 liegt, sondern der
Raum entweder leer ist oder durch andere Mechanismen
oder Einrichtungen (wie zum Beispiel Alarmanlage u. ä.)
besetzt ist. Darüber hinaus können gewisse Deckklap-
pen 30 an den Präsentationsflächen 12 so angeordnet
sein, dass sie gar nicht vor einer Öffnung stehen. In die-
sem Fall können solche Deckklappen 30 grundsätzlich
auch permanent fixiert werden, wobei dann eine Öffnung
oder Schliessung nicht mehr möglich wird. Dadurch kann
den Kunden ein optisch und ästhetisch besserer Ein-
druck vermittelt werden.
[0022] Die Vorrichtung 10 zur Lagerung, Präsentation
und zum Verkauf von Waren kann aus vielen verschie-
denen Materialien oder Kombinationen von Materialien
hergestellt werden. Besonders geeignete Materialien
sind beispielsweise Metall, Kunststoff, Holz, Glas oder
andere ähnliche Materialien. Alle diese Materialien eig-
nen sich für die Herstellung solcher Vorrichtungen. Metall
hat den Vorteil, dass eine daraus gebaute Konstruktion

schwerer und massiver ist, wodurch das Diebstahlrisiko
noch weiter reduziert werden kann. Der Vorteil des
Kunststoffs ist seine sehr einfache Bearbeitung und die
Möglichkeit, fast alle beliebigen Formen zu bilden. Das
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der zudem auch äus-
serst ästhetisch wirkt. Das Glas eignet sich besonders
gut für spezielle Beleuchtungseffekte. Auch in einer Kom-
bination dieser Materialien können die besonders vorteil-
haften Eigenschaften jedes Einzelmaterials in optimaler
Weise verknüpft werden.
[0023] Figur 2 zeigt einen vergrösserten Ausschnitt
aus Figur 1, in welchem eine Deckklappe 30 detaillierter
illustriert ist. In Figur 2 beziehen sich das Referenzzei-
chen 12 erneut auf die Präsentationsfläche und das Re-
ferenzzeichen 15 auf ein Warenaufnahmefach der Vor-
richtung 10 zur Lagerung, Präsentation und zum Verkauf
von Waren gemäss einer Ausführungsvariante der vor-
liegenden Erfindung. Ausserdem beziehen sich das Re-
ferenzzeichen 32 auf einen Handgriff und das Bezugs-
zeichen 33 auf eine Anzeigefläche der Deckklappe 30.
Schliesslich bezieht sich das Bezugszeichen 50 auf ein
Schauexemplar der zu lagernden, zu präsentierenden
und zu verkaufenden Ware. Das Schauexemplar 50 wird
an der Deckklappe 30 fixiert. Zur Fixierung des Schau-
exemplars 50 umfasst die Deckklappe 30 besondere Hal-
terungselemente, die in Figur 5 und Figur 6 näher be-
schrieben werden. Das Schauexemplar 50 wird dabei so
fixiert, dass der Kunde einen uneingeschränkten Blick
darauf hat, so dass er sich ein genaues Bild davon ma-
chen kann. Dieses Schauexemplar 50 kann typischer-
weise ein echtes Exemplar der Ware sein. Jedoch kann
es sich beim Schauexemplar 50 auch um eine Nachbil-
dung der Ware handeln. Diese Nachbildung kann insbe-
sondere ein Modell sein, das sich äusserlich nicht von
einem echten Exemplar der Ware unterscheidet. Jedoch
muss diese Nachbildung nicht alle Elemente besitzen,
welche für eine richtige Funktionalität der Ware notwen-
dig sind. Das Schauexemplar 50 der Ware gibt dem Kun-
den die Möglichkeit, sich über das Aussehen und weitere
Eigenschaften der Ware auf direktestem Wege zu infor-
mieren. Gegebenenfalls kann das Schauexemplar 50 so-
gar von der Deckklappe 30 entfernt, und richtig anpro-
biert werden. Dadurch kann sich der Kunde ein unver-
fälschtes Bild dieser Ware machen, was die Kaufent-
scheidung wesentlich erleichtert.
[0024] Nachdem sich der Kunde über die Eigenschaf-
ten der Ware direkt informiert und eine positive Kaufent-
scheidung getroffen hat, kann er die gewählte Ware dem
entsprechenden Warenaufnahmefach 15 entnehmen.
Üblicherweise befindet sich die gewählte Ware im Wa-
renaufnahmefach 15, das direkt hinter der Deckklappe
30 mit dem entsprechenden Schauexemplar 50 liegt. Es
ist jedoch auch eine Lösung denkbar, bei welcher meh-
rere Deckklappen 30 miteinander verbunden sind, und
gleichzeitig geöffnet werden, so dass der Zugriff zu meh-
reren Warenaufnahmefächern 15 gleichzeitig ermöglicht
wird. Zur Öffnung einer oder mehreren Deckklappen 30
kann der Handgriff 32 verwendet werden. Dieser Hand-
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griff 32 dient dazu, die Deckklappe 30 jeweils auf- oder
abzuklappen, um den Zugriff zum dahinter liegenden
Warenaufnahmefach 15 zu ermöglichen oder zu verweh-
ren. Dazu kann der Kunde die Fingerspitzen der Hand
in den durch den Handgriff 32 gebildeten Freiraum ein-
führen und die Deckklappe 30 durch eine entsprechende
Bewegung nach oben oder nach unten verschieben. Die-
ser Handgriff 32 kann aber selbstverständlich auch an-
dere Formen und/ oder Funktionsweisen haben. Insbe-
sondere kann die Bewegung der Deckklappe 30 mittels
eines integrierten Bewegungsmechanismus (nicht dar-
gestellt) mit mechanischer oder elektronischer Steue-
rung geregelt werden. So könnte eine automatische Öff-
nung oder Schliessung der Deckklappe 30 beispielswei-
se lediglich durch einen Knopfdruck ausgelöst werden.
Nachdem der Zugriff zum Warenaufnahmefach 15 durch
die Aufklappung der Deckklappe 30 freigegeben wird,
kann der Kunde die gewünschte Ware entnehmen.
[0025] Zudem umfasst die Deckklappe 30 in Figur 2
eine Anzeigefläche 33. Die Anzeigefläche 33 dient ins-
besondere dazu, den Kunden die kaufrelevanten Infor-
mationen 34 über die ausgestellte Ware zu vermitteln.
Diese Informationen 34 können beispielsweise der Preis,
die Verkaufs- und/oder Garantiebedingungen, die Finan-
zierungsmodelle, aber auch Informationen über die tech-
nischen Funktionen und Eigenschaften sein. Die Infor-
mationen 34 können auf die Anzeigefläche 33 entweder
permanent angebracht, oder aber nach Bedarf ergänzt
oder gar vollständig ausgewechselt werden. In diesem
Sinne kann die Anzeigefläche 33 zum Beispiel ein ein-
faches Stück Papier sein, welcher mit gewöhnlichen Stif-
ten oder mithilfe eines Computerdruckers beschrieben,
und bei Bedarf einfach ausgewechselt werden kann. Die
Anzeigefläche 33 kann aber auch aus einer besonderen
Kunststoffschicht gebaut werden, auf welche die Infor-
mationen 34 mittels geeigneter Stifte angebracht und von
welcher sie wieder entfernt werden kann. Diese Anzei-
gefläche 33 kann aber durchaus als ein elektronischer
Display ausgebildet sein, welcher statische oder dyna-
mische Informationen 34 nach einem vorbestimmten
Plan darstellen kann. In diesem Sinne können die zu prä-
sentierenden Informationen 34 in einem programmier-
baren Speicher (nicht gezeigt) gespeichert werden, wo-
bei entweder ein separater Speicher für jede einzelne
Anzeigefläche 33 eingerichtet wird, oder aber eine Mehr-
zahl an Anzeigeflächen 33 aus einem zentralen Speicher
betrieben wird. Dieser programmierbare Speicher könn-
te sich grundsätzlich auch ausserhalb der Vorrichtung
10 zur Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Wa-
ren befinden und die entsprechenden Daten über eine
geeignete Kommunikationsschnittstelle übermitteln. Bei
dieser Kommunikationsstelle kann es sich durchaus
auch über eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle
handeln.
[0026] In Figur 3 wird eine Seitenansicht der Vorrich-
tung 10 zur Lagerung, Präsentation und zum Verkauf
von Waren gemäss einer Ausführungsvariante der vor-
liegenden Erfindung illustriert. Die Referenzzeichen, die

bereits in Figur 1 oder Figur 2 verwendet worden sind,
beziehen sich auch in Figur 3 auf die gleichen Elemente.
So beziehen sich das Referenzzeichen 11 auf die Grund-
platte, das Referenzzeichen 12 auf die Präsentationsflä-
che, das Referenzzeichen 13 auf die Deckfläche und das
Referenzzeichen 15 auf das Warenaufnahmefach der
Vorrichtung 10 zur Lagerung, Präsentation und zum Ver-
kauf von Waren. Darüber hinaus beziehen sich das Re-
ferenzzeichen 30 auf die Deckklappe und das Referenz-
zeichen 50 auf das Schauexemplar. Figur 3 illustriert eine
besondere Ausführungsvariante der vorliegenden Erfin-
dung, bei welcher in der Vorrichtung 10 zur Lagerung,
Präsentation und zum Verkauf von Waren die Öffnungen
in den Präsentationsflächen 12 und die dazugehörigen
Warenaufnahmefächer 15 in horizontale Reihen grup-
piert sind. Dabei sind die direkt untereinander liegenden
Reihen nicht in derselben Präsentationsfläche 12 ange-
ordnet, sondern liegen im Wesentlichen senkrecht zur
Richtung der darunter bzw. darüber liegenden Reihe.
[0027] Ein Querschnitt durch die Vorrichtung 10 zur
Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren ent-
lang der Linie B-B aus Figur 3 ist schematisch in Figur 4
illustriert. In Figur 4 beziehen sich das Referenzzeichen
12 auf die Präsentationsfläche, das Referenzzeichen 15
auf das Warenaufnahmefach und das Referenzzeichen
30 auf die Deckklappe. Ausserdem bezieht sich das Re-
ferenzzeichen 17 auf die Trennwand, welche die einzel-
nen Warenaufnahmefächer 15 in Längsrichtung vonein-
ander trennt. Die einzelnen Trennwände 17 können fi-
xiert, oder aber entfernbar installiert werden. Bei entfern-
baren Trennwänden 17 kann natürlich eine grössere
Bauflexibilität erreicht werden, indem beispielsweise bei
sehr beliebten Produkten grössere Warenaufnahmefä-
cher 15 angelegt werden können. Ausserdem bezieht
sich das Referenzzeichen 18 in Figur 4 auf eine andere
Trennwand, welche die einzelnen Warenaufnahmefä-
cher 15 in Querrichtung trennen kann. Bei besonders
kleinen Produkten kann es beispielsweise zur besseren
Raumnutzung von Interesse sein, kleinere Warenauf-
nahmefächer 15 zu bilden. Dazu können durch eine
Trennwand 18 Warenaufnahmefächer 15 auf beiden Sei-
ten der Vorrichtung 10 zur Lagerung, Präsentation und
zum Verkauf von Waren gebildet werden, so dass eine
noch grössere Anzahl Kunden gleichzeitig bedient wer-
den kann.
[0028] Das Referenzzeichen 14 in Figur 4 bezieht sich
auf die zu verkaufende Ware. Die Ware 14 liegt im Wa-
renaufnahmefach 15 grundsätzlich in einer geeigneten
Verpackung, beispielsweise einer quader- oder würfel-
förmigen Kartonschachtel. Dadurch kann der vorhande-
ne Raum im Warenaufnahmefach 15 optimal ausgenutzt
werden. Selbstverständlich kann die Ware 14 aber auch
in einer beliebigen Verpackung oder gar unverpackt im
Warenaufnahmefach 15 untergebracht werden. Schlies-
slich bezieht sich das Referenzzeichen 16 auf eine Füh-
rungsvorrichtung, welche einerseits dazu dient, die Ware
14 zur Öffnung in der Präsentationsfläche 12 hin zu trans-
portieren. Die Führungsvorrichtung 16 erlaubt es ande-
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rerseits, die Ware 14 aus dem Warenaufnahmefach 15
einzeln zu entnehmen. Diese Führungsvorrichtung 16
kann unter anderem eine Spannfeder umfassen, welche
die Ware 14 gegen die Öffnung drückt, und eine entspre-
chende Arretiervorrichtung, mittels welcher die einzelnen
Warenexemplare einfach entnommen werden können.
[0029] In Figur 5 und Figur 6 wird eine Deckklappe 30
der Vorrichtung 10 zur Lagerung, Präsentation und zum
Verkauf von Waren gemäss einer Ausführungsvariante
der vorliegenden Erfindung detailliert gezeigt. Die glei-
chen Elemente werden wieder durch die gleichen Refe-
renzzeichen bezeichnet. So beziehen sich das Referenz-
zeichen 32 auf den Handgriff, das Referenzzeichen 33
auf die Anzeigefläche und das Referenzzeichen 34 auf
die Informationen über die Ware auf der Anzeigefläche
33. Darüber hinaus bezieht sich das Referenzzeichen 31
auf die Grundfläche der Deckklappe 30, auf welcher die
übrigen Elemente der Deckklappe 30 angebracht sind.
Das Referenzzeichen 50 bezieht sich auf das Schauex-
emplar, und die Referenzzeichen 51 bis 53 auf die ein-
zelnen Elemente des Schauexemplars 50, welches in
Figur 5 und Figur 6 durch eine Armbanduhr repräsentiert
wird: das Referenzzeichen 51 auf das Zifferblatt, das Re-
ferenzzeichen 52 auf das Armband und das Referenz-
zeichen 53 auf die Verbindung zwischen dem Uhrenge-
häuse und dem Armband 52. Selbstverständlich steht
das Schauexemplar 50 jeweils stellvertretend für die ent-
sprechende Ware und kann daher auch völlig andere
Elemente und Merkmale umfassen, wodurch vom
Grundgedanken der Erfindung aber nicht abgewichen
wird.
[0030] Das Referenzzeichen 35 bezieht sich auf Hal-
terungselemente, welche zum Fixieren des Schauexem-
plars 50 verwendet werden. Die Halterungselemente 35
können zum Beispiel einfache Schlitze in der Grundflä-
che 31 der Deckklappe 30 sein. Durch diese Schlitze
kann dann beispielsweise das offene Armband einer
Armbanduhr durchgezogen und an der Hinterseite der
Deckklappe 30 geschlossen werden. Andererseits kön-
nen sich diese Schlitze auf einer Seite auch bis zum Rand
der Deckklappe 30 ausdehnen. So können die Uhren
auch mit geschlossenen Armband in die entsprechende
Position gebracht werden. Diese Ausführungsform eig-
net sich besonders auch zur Fixierung von Armreifen,
die von der Seite her durch die Schlitze geführt werden
können. In diesem Fall können besondere Schliessele-
mente 39 zur Schliessung der offenen Schlitze vorgese-
hen werden, welche mittels eines geeigneten Siche-
rungsmechanismus (nicht dargestellt) gegen den Dieb-
stahl gesichert werden. Selbstverständlich können aber
die Halterungselemente 35 auch besonders ausgebilde-
te Träger oder sonstige Elemente sein, welche zur Auf-
nahme des Schauexemplars 50 geeignet sind. Die Hal-
terungselemente müssen insbesondere widerstandsfä-
hig sein, um ein Entfernen des Schauexemplars 50 mit
Gewalt zu verhindern. Die Halterungselemente 35 kön-
nen aber insbesondere auch ein zusätzliches Diebstahl-
sicherungsmittel (nicht gezeigt) umfassen, wie beispiels-

weise eine reissfeste Schnur, mittels welcher das Schau-
exemplar 50 noch schwieriger entwendet werden kann.
Dieses Diebstahlsicherungsmittel kann grundsätzlich
auch elektrisch oder elektronisch ausgebildet sein. Das
Referenzzeichen 36 bezieht sich zudem auf eine Auf-
hängegelenkverbindung, mittels welcher die Deckklappe
30 an der Präsentationsfläche 12 angebracht werden
kann. Die Aufhängegelenkverbindung 36 hält die Deck-
klappe 30 in normaler Position so, dass die Öffnung in
der Präsentationsfläche 12 und das dahinter liegende
Warenaufnahmefach 15 verschlossen sind. Das Öffnen
des Warenaufnahmefachs 15 muss also mit einer Kraft-
aufwendung verbunden werden, was zufälliges Öffnen
ausschliesst. Die Aufhängegelenkverbindung 36 kann
auch so ausgebildet werden, dass zur Aufklappung der
Deckklappe 30 zuerst eine Sperrung entfernt werden
muss, wodurch ein Diebstahl noch weniger möglich wird.
[0031] Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen
Ausführungsformen beschränkt. Dem Fachmann wird
ohne weiteres klar sein, dass Weiterentwicklungen und
Abänderungen im Rahmen der geschützten Erfindung
ohne weiteres möglich sind. Vorrichtungselemente kön-
nen je nach Bedarf durch andere Elemente ausgetauscht
werden, die die gleichen oder ähnlichen Funktionen er-
füllen. Zusätzliche Einrichtungen und Elemente können
ebenfalls vorgesehen werden, wie beispielsweise Ver-
riegelungsvorrichtungen für eine oder mehrere Deck-
klappen. Diese und andere Massnahmen und Elemente
fallen in den Schutzbereich der Erfindung, der durch die
Patentansprüche definiert wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zur Lagerung, Präsentation und
zum Verkauf von Waren (14), welche mindestens
eine im Wesentlichen vertikale Präsentationsfläche
(12) mit mindestens einer Öffnung und mindestens
ein Warenaufnahmefach (15) umfasst, wobei die
Ware (14) durch die Öffnung in der Präsentations-
fläche (12) aus dem Warenaufnahmefach (15) ent-
nehmbar ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Präsentationsfläche (12) mindestens
eine Deckklappe (30) bewegbar angebracht ist, wo-
bei mittels der Deckklappe (30) das mindestens eine
Warenaufnahmefach (15) auf- und verschliessbar
ist, und wobei an der Deckklappe (30) mindestens
ein Halterungselement (35) zum Fixieren eines
Schauexemplars (50) vorgesehen ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckklappe (30) mittels einer
Aufhängegelenkverbindung (36) an der Präsentati-
onsfläche (12) angebracht ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckklappe (30) eine An-
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zeigefläche (33) zum Anbringen von Information
über die Ware (14) umfasst.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Warenaufnah-
mefach (15) eine Führungsvorrichtung (16) umfasst,
mittels welcher Führungsvorrichtung (16) die Ware
(14) zur Öffnung in der Präsentationsfläche (12) hin
transportierbar, und aus dem Warenaufnahmefach
(15) einzeln entnehmbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ware (14) aus
dem Warenaufnahmefach (15) durch zwei in gegen-
überliegenden Präsentationsflächen (12) liegenden
Öffnungen entnehmbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass sie mindestens zwei
horizontale Reihen von Öffnungen in den Präsenta-
tionsflächen (12) umfasst, wobei die direkt unterein-
ander liegenden Reihen nicht in derselben Präsen-
tationsfläche (12) angeordnet sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schauexemplar
(50) mit einer Alarmvorrichtung verbunden ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Halterungsele-
ment (35) ein Diebstahlsicherungsmittel umfasst.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schauexemplar
(50) eine Nachbildung der Ware (14) ist.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die zu präsentieren-
de und verkaufende Ware (14) Uhren und/oder
Schmuckwaren umfasst.

11. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zur La-
gerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren
gemäss einem der Ansprüche 1 bis 10.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung (10) zur Lagerung, Präsentation und
zum Verkauf von Waren (14), welche mindestens
eine im Wesentlichen vertikale Präsentationsfläche
(12) mit mindestens einer Öffnung und mindestens
ein Warenaufnahmefach (15) umfasst,
wobei die Ware (14) durch die Öffnung in der Prä-
sentationsfläche (12) aus dem Warenaufnahmefach
(15) entnehmbar ist,
wobei an der Präsentationsfläche (12) mindestens

eine Deckklappe (30) bewegbar angebracht ist, mit-
tels welcher Deckklappe (30) das mindestens eine
Warenaufnahmefach (15) auf- und verschliessbar
ist, und
wobei an der Deckklappe (30) mindestens ein Hal-
terungselement (35) zum Fixieren eines Schauex-
emplars (50) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (10) mindestens zwei horizon-
tale Reihen von Öffnungen in den Präsentationsflä-
chen (12) umfasst, wobei die direkt untereinander
liegenden Reihen nicht in derselben Präsentations-
fläche (12) angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckklappe (30) mittels einer
Aufhängegelenkverbindung (36) an der Präsentati-
onsfläche (12) angebracht ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Deckklappe (30) eine
Anzeigefläche (33) zum Anbringen von Information
über die Ware (14) umfasst.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Warenauf-
nahmefach (15) eine Führungsvorrichtung (16) um-
fasst, mittels welcher Führungsvorrichtung (16) die
Ware (14) zur Öffnung in der Präsentationsfläche
(12) hin transportierbar, und aus dem Warenaufnah-
mefach (15) einzeln entnehmbar ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ware (14) aus
dem Warenaufnahmefach (15) durch zwei in gegen-
überliegenden Präsentationsflächen (12) liegenden
Öffnungen entnehmbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schauexem-
plar (50) mit einer Alarmvorrichtung verbunden ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Halterungs-
element (35) ein Diebstahlsicherungsmittel umfasst.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schauexem-
plar (50) eine Nachbildung der Ware (14) ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die zu präsentie-
rende und verkaufende Ware (14) Uhren und/oder
Schmuckwaren umfasst.

10. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zur
Lagerung, Präsentation und zum Verkauf von Waren
gemäss einem der Ansprüche 1 bis 9.
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